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Bremen, 24.01.2023 Ergänzende Mitteilung zu Mitteilung Nr. 404/2022 
 

 
Beantragung von Hilfen zu einer Schulbildung als Leistung zur Teilhabe an Bildung nach § 
112 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IX für das Schuljahr 2023/2024 für körperbehinderte Schüle-
rinnen und Schüler 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mitteilung Nr. 404/2022 vom 13.12.2022 informierte über die neuen Gerichtsentscheidungen, 
nach denen Änderungen bei den Kostenträgern im Antragsverfahren für Hilfen zu einer Schul-
bildung als Teilhabe an Bildung greifen.  
 
Ergänzend zur o.g. Mitteilung bitte ich Sie bei der Antragsstellung für eine Assistenz folgen-
des zu beachten:  
 

 Neuanträge für eine Assistenz in der Schule für Kinder mit Diabetes, deren Therapie 
nicht nur medizinische Verrichtungen erfordert, sondern auch eine individuelle Unter-
stützung wie z.B. eine kontinuierliche Beobachtung, die Überwachung einer Insulin-
pumpe oder die Intervention bei einer Über- oder Unterzuckerung, sind von den Eltern 
direkt bei der Krankenkasse zu stellen.  
 

 Gleiches gilt auch für Neuanträge bei anderen Erkrankungen mit einem Anspruch auf 
häusliche Krankenpflege, falls eine dauerhafte Beobachtung zur Sicherung der medizi-
nischen Behandlung erforderlich ist, die im Zusammenhang mit der Krankheit steht. 
(z.B. Epilepsie mit erhöhter Anfallsbereitschaft).  

 
In diesen Fällen erfolgt die Antragsstellung direkt bei den Krankenkassen, die für diese Leis-
tung der zuständige Kostenträger ist. 
 
Wichtig: Wurde bereits in der KiTa eine Assistenzleistung bewilligt, verbleibt die Zuständigkeit 
bei der Senatorin für Kinder und Bildung.  
 
 
Ein Informationsschreiben für Eltern/Erziehungsberechtigte steht in SDP.ONLINE unter  
 



 

 

„Infos & Service – Formulare – Teilhabe an Bildung – Körperliche Beeinträchtigungen, Sinnes-
beeinträchtigungen und Autismus-Spektrum-Störung ohne Asperger – Diabetes Typ 1“ zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Laura Flaspöhler 


